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Quittungsnachricht der erfolgreichen 
Einarbeitung 0510 vs. Ablauf Korrektur 

Sterbedatum 
Problemstellung 
Teilt die Meldebehörde dem BZSt den Tod eines Einwohners mit, ist die IDNr des 
Einwohners im Melderegister zu löschen. Für eine eventuell notwendige Korrektur-Nachricht 
an das BZSt muss die Meldebehörde dann ein VBM vergeben. 
Seit XMeld 1.7.1 wird die Einarbeitung der Sterbemitteilung durch das BZSt quittiert, die 
IDNr wird im Melderegister erst nach Erhalt der Quittungsnachricht gelöscht. Damit besteht 
die Möglichkeit in einer ggf. notwendigen Korrektur-Nachricht die noch vorhandene IDNr für 
die Kommunikation der Meldebehörde mit dem BZSt zu verwenden. 
In der Spezifikation soll die Verfahrensweise für die Korrektur eines Sterbedatums unter 
Nutzung einer ggf. im Meldergister noch gespeicherten IDNr präziser gefasst werden. 

Lösung 
Der Abschnitt zur Korrektur des Sterbedatums wird wie folgt überarbeitet: 
„7.3.11 Korrektur des Sterbedatums 
Den Sonderfall der Korrektur eines Sterbedatums teilt die Meldebehörde dem BZSt mit einer 
weiteren Nachricht datenuebermittlung.endezustaendigkeitsteuerpflichtiger.0510 unter 
Verwendung des Schlüssels 10 (Korrektur des Sterbedatums) der Tabelle 48 mit. Dabei kann 
sowohl die noch gespeicherte IdNr oder ein vorläufiges Bearbeitungsmerkmal übermittelt 
werden. In beiden Fällen erfolgt die Identifikation im Bestand des BZSt anhand der 
übermittelten Personen- und Adressdaten und nicht anhand der IdNr oder des vorläufigen 
Bearbeitungsmerkmals. Das BZSt prüft die Nachricht 
datenuebermittlung.endezustaendigkeitsteuerpflichtiger.0510 gegen den Datenbestand der 
sendenden Meldebehörde. Ergibt die Prüfung beim BZSt, dass diese Nachricht genau einem 
Datensatz eindeutig zugeordnet werden kann und ist zuvor eine Nachricht 
datenuebermittlung.endezustaendigkeitsteuerpflichtiger.0510 mit Schlüssel 04 der gleichen 
Meldebehörde eingegangen, wird das geänderte Sterbedatum eingearbeitet und der Prozess 
abgeschlossen. Die Verarbeitung der Nachricht 0510 mit Schlüssel 10 wird durch das BZSt 
nicht quittiert…..“ 
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Antragsdetails 
Antragsteller: BZSt / Hapke 
Erfasst am: 03.01.2012 
Bezug: Spezifikation 1.8 – Kapitel 7.3.11 

Analyse des Änderungsantrags 
Zur XMeld-Version 1.7 wurde mit der Nachricht 0510 Schlüssel 10 eine neue Möglichkeit 
geschaffen für einen Betroffenen das Sterbedatum zu korrigieren. Da zum Zeitpunkt der 
Korrektur die IdNr bereits aus dem Melderegister entfernt wurde (bis 1.7 unmittelbar nach 
versenden der Nachricht 0510 mit Schlüssel 04) ist die 0510 mit Schlüssel 10 immer mit 
neuem VBM an das BZSt zu übermitteln (vgl. 7.3.11 der Spezifikation). 
Ab der XMeld-Version 1.7.1 wird die erfolgreiche Einarbeitung der Nachricht 0510 durch das 
BZSt mit Nachricht 0920 quittiert. Die IdNr darf erst gelöscht werden wenn die 
Quittungsnachricht zur 0510 in der Meldebehörde eingegangen ist. 
Damit könnte ggf. zum Zeitpunkt der Erstellung der Nachricht 0510 mit Schlüssel 10 die IdNr 
des Betroffenen der Meldebehörde noch bekannt sein. 
Hier ist eine Klarstellung in der Spezifikation erforderlich und zu entscheiden, ob die 
Nachricht 0510 mit Schlüssel 10 weiterhin nur mit neuem VBM oder auch mit IdNr an das 
BZSt zu übermitteln ist. 

Lösungsvorschlag im Änderungsantrag 
Hier zeichnen sich drei Lösungsmöglichkeiten ab: 

1. Die Meldebehörde übermittelt, unabhängig davon ob ihr die IdNr noch bekannt ist, die 
Nachricht 0510 mit Schlüssel 10 immer mit neuem VBM. 

2. Die Nachricht 0510 mit Schlüssel 10 kann mit IdNr oder mit neuem VBM übermittelt 
werden. In beiden Fälle findet eine strenge Identitätsprüfung anhand der Personen- 
und Adressdaten statt. 

3.  Die Nachricht 0510 mit Schlüssel 10 kann mit IdNr oder mit neuem VBM übermittelt 
werden. Wird die Nachricht mit VBM geschickt wird eine strenge Identitätsprüfung 
anhand der Personen- und Adressdaten durchgeführt. Wird die Nachricht mit IdNr 
gesendet, identifiziert das BZSt den Betroffenen anhand der IdNr und dem 
Geburtsdatum, wenn der Betroffene verstorben gemeldet wurde erfolgt die 
Einarbeitung der Korrektur.  

 

Bewertung 
Bewertungskritierien Aufwandsschätzung 

Modellierung 0,17 
Test 0,17 

Hersteller 1 
Betroffene Dokumente 

Spezifikation Release J 
Has 1.7.1, 1.8 
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Bewertet durch: EG W&P Bewertet am: 2012-01-17 
Eine Bearbeitung ist erforderlich. 
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Bearbeitung 
Wartend auf:  
 

Betrifft Aktivität Status Mod Status Test 
Spezifikation Ziffer 1 aus Bearbeitung vom 2012-01-17 2012-03-04 2012-04-16 
HAs Ziffer 2 aus Bearbeitung vom 2012-01-17 2012-01-19 2012-02-01 
Testsuite Beide Varianten zur Korrektur des 

Sterbedatums in Testfällen darstellen 
Testfall 5.4.4.2 

---  

 Textbeitrag zur Identifizierung im BZSt   
Spezifikation Einarbeitung des zugelieferten Textes 2012-07-02  

Bearbeitet durch: AG Mod Bearbeitet am: 2012-01-17 
 Bearbeitungsdauer:  
Die Lösungsmöglichkeit 2) soll umgesetzt werden, da diese der Praxis den flexibelsten 
Umgang im Einzelfall ermöglicht. Dazu sind folgende Aktivitäten erforderlich:  

1) Spezifikation 
a. In Bild 7-8 muss bei einer späteren Korrektur des Sterbedatums der Hinweis 

auf das „neue VBM“ entfernt werden  
b. Kapitel 7.3.11. wird wie folgt angepasst:  

Den Sonderfall der Korrektur eines Sterbedatums teilt die Meldebehörde dem BZSt 
mit einer weiteren Nachricht 
datenuebermittlung.endezustaendigkeitsteuerpflichtiger.0510 unter Verwendung des 
Schlüssels 10 (Korrektur des Sterbedatums) der Tabelle 48 mit. Dabei kann sowohl 
die noch gespeicherte IdNr oder ein neues vorläufiges Bearbeitungsmerkmal 
übermittelt werden. In beiden Fällen erfolgt die Identifikation im Bestand des BZSt 
anhand der übermittelten Personen- und Adressdaten und nicht anhand der IdNr oder 
des vorläufiges Bearbeitungsmerkmals. (…) 

2)  Handlungsanweisungen 1.7.1 und 1.8: 
„Entgegen der Regelungen in Kapitel 7.3.11., Absatz 1 und Bild 7-8, ist beim Sonderfall 
der Korrektur eines Sterbedatums sowohl die Übermittlung der noch gespeicherten IdNr 
als auch die Übermittlung eines neu vergebenen vorläufigen Bearbeitungsmerkmals 
zulässig. Die Identifikation der Person im Bestand des BZSt erfolgt allerdings in beiden 
Fällen ausschließlich anhand der übermittelten Personen- und Adressdaten.“ 

  
 

Bearbeitet durch: KoSIT/JH Bearbeitet am: 2012-01-19 
 Bearbeitungsdauer:  
Der Text zu Ziffer 2) wurde in die Handlungsanweisungen zu XMeld 1.7.1 und XMeld 1.8 
aufgenommen. Die Qualitätssicherung erfolgt über die Abstimmung der Handlungsanweisung 
1.7.1 vor deren Herausgabe. 
 

Bearbeitet durch: KoSIT/JH Bearbeitet am: 2012-02-01 
HAW bereits veröffentlicht. 
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Bearbeitet durch: Ullrich Bartels Bearbeitet am: 2012-03-04 
Die Spezifikation wurde gemäß der Bearbeitung vom 2012-01-17, Ziffer 1, angepasst, die 
Versionshistorie fortgeschrieben. 

Bearbeitet durch: AG Test Bearbeitet am: 2012-04-16 
Das Bild der Spezifikation ist geändert. Der Text der Spezifikation ist angepasst. Die 
Versionshistorie ist fortgeschrieben. 
Die Handlungsanweisungen zu Kapitel 7 sind ergänzt. 
 
Testsuite 
Beide Varianten zur Korrektur des Sterbedatums in Testfällen darstellen.  Bei VBM: vor 
Erhalt der Quittung. 
 
Testgenerator 
 
 
Status intern geprüft / eingeplant / erfasst 

Bearbeitet durch: AG Test Bearbeitet am: 2012-04-16 
Testfall zur Korrekturmitteilung an das BZSt suchen und entsprechend anpassen. 
Testfall 5.4.4.2  
Testfälle aus Fortschreibung Tod auf Möglichkeit zur Anpassung prüfen.  
 
Aufwand 2 

Bearbeitet durch: QS XMeld Bearbeitet am: 2012-06-20 
Die QS-Instanz stimmt der Änderung zu. Es wird jedoch darauf hingewiesen, dass die 
vorgelegte Spezifikation 1.8.1 sagt, dass auch im Falle der Übermittlung der IdNr bei einer 
Korrektur des Sterbedatums die Person anhand ihrer Personendaten im BZSt identifiziert 
wird. Mühlenharz wird einen Text zuliefern, der vor der Finalisierung aufgenommen werden 
soll. Aussage: Sollte die IdNr noch vorliegen und übermittelt werden, so wird die Person 
anhand ihrer IdNr und ihres Geburtsdatums identifiziert. 
 

Bearbeitet durch: CH/JH Bearbeitet am: 2012-07-02 
Der Textvorschlag vom BZSt wurde zugeliefert und eingearbeitet. 
 
7.3.11 Korrektur des Sterbedatums 
 
Den Sonderfall der Korrektur eines Sterbedatums teilt die Meldebehörde dem BZSt mit einer weiteren 
Nachricht datenuebermittlung.endezustaendigkeitsteuerpflichtiger.0510 unter 
Verwendung des Schlüssels 10 (Korrektur des Sterbedatums) der Tabelle 48 mit. Dabei kann sowohl 
die noch gespeicherte IdNr oder ein vorläufiges Bearbeitungsmerkmal übermittelt werden. Im  Falle 
der Übermittlung mit vorläufigem Bearbeitungsmerkmal erfolgt die Identifikation im Bestand des BZSt 
anhand der übermittelten Personen- und Adressdaten und nicht anhand des vorläufigen 
Bearbeitungsmerkmals. Das BZSt prüft die Nachricht 
datenuebermittlung.endezustaendigkeit-steuerpflichtiger.0510 gegen den 
Datenbestand der sendenden Meldebehörde. Ergibt die Prüfung beim BZSt, dass diese Nachricht 
genau einem Datensatz eindeutig zugeordnet werden kann und ist zuvor eine Nachricht 
datenuebermittlung.endezustaendigkeitsteuerpflichtiger.0510 mit Schlüssel 04 der 
gleichen Meldebehörde eingegangen, wird das geänderte Sterbedatum eingearbeitet und der Prozess 
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abgeschlossen. Die Verarbeitung der Nachricht 0510 mit Schlüssel 10 wird durch das BZSt nicht 
quittiert. 
 
 

Bearbeitet durch: AG Test Bearbeitet am: 2012-07-10 
Änderung geprüft. 
Korrekt umgesetzt. 
 
Status: intern geprüft 
 
Anwendung auf Testsuite:  
 
Beide Varianten zur Korrektur des Sterbedatums sollen in Testfällen dargestellt werden  
 

Testfall 05.004.004.002 geprüft 
Thema Korrektur Sterbedatum wird unter Verwendung VBM gelöst.  
Testfall ergänzen um Quittungsnachricht 0920. (Yorck) 

 
Testfall 00.013.002.001 soll ergänzt werden.  
Thema Korrektur Sterbedatum unter Verwendung IdNr lösen.  
Dafür 2 Nachrichten 0510 eintragen (S Stadt Grundzustand und alpha) (Yorck) 

 
Status: eingeplant, eingeplant 
 


